
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1328/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 19.10.2018 

Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 13.11.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 27.11.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 11.12.2018 öffentlich 

 

Sachstand Neubau Kita und Heizung Bürgerhaus 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Entwurfsplanung vom Architekturbüro Jan Braker wurde im Juni durch die Ge-
meindevertretung beschlossen. Ende Juli hat das Bauvorgespräch beim Kreis Pin-
neberg, für die Klärung der Förderfähigkeit stattgefunden. Auf Grundlage des Bau-
vorgespräches mussten die Planung in kleinen Teilbereichen geänderte werden, um 
mögliche Zuwendungen in Aussicht zu stellen. Der Bauantrag wurde daraufhin im 
August eingereicht. Zwischenzeitlich wurde der Planungsprozess insbesondere im 
Hinblick auf die Fachplanungen fortgeführt, unter Vorgaben des gewählten Arbeits-
kreises. Wesentliche Inhalte der einzelnen Fachplanungen sind wie folgt.  
Haustechnik: Der Arbeitskreis verständigte sich auf zwei wesentliche Energiekonzep-
te für die Wärmeversorgung, die parallel untersucht wurden/werden. Ausschlagge-
bend für mehr Kostensicherheit sind die Ergebnisse einer ausstehenden Response-
bohrung. Des Weiteren hat der Arbeitskreis entschieden, die Haustechnikzentral der 
Wärmeversorgung zentral im Bürgerhaus zu installieren. Diese muss nach Auskunft 
der Planer, vor Herrichtung der Kita umgesetzt werden, da es sonst zu Behinderun-
gen mit dem engen Terminplan für den Neubau der Kita geben könnte. Ein Pla-
nungsangebot  vom Ingenieurbüro Kohn, für die Installation einer solchen zentralen 
Wärmeversorgung für Kita und Bürgerhaus liegt vor.  
Freianlagenplanung: Der Arbeitskreis und das DRK verständigten sich auf ein Kon-
zept des Außengeländes. Bezüglich der Kosten wurden bereits Einsparpotentiale 
erörtert. Die Kostenberechnung ist für diese Fachplanung noch anzupassen und zu 
einem späteren Zeitpunkt endgültig abzustimmen. Ein möglicher überhöhter Kosten-
ansatz kann nachträglich als Puffer genutzt werden.  
Verkehrsplanung: Vom Arbeitskreis wurde aufgetragen, die Verkehrsanlagen um-
fangreich zu überplanen und zu erneuern. 
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Finanzierung: 
 
Im Haushalt sind 5.000.000€ enthalten. Gemäß neuersten Kostenermittlung liegen 
die Schätzkosten derzeit bei ca. 6.050.000€. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Rücksprache ZBau 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Bauausschuss / Der Finanzausschuss / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
1. Die Heizzentrale zur Versorgung der zukünftigen Kita und des Bürgerhausen soll 
zentral im Bürgerhaus installiert werden, mit allen sonstigen notwendigen Umbauten 
im Bürgerhaus.  
 
2. Es sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000€ bereit zu stellen.  
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Hans-Joachim Banaschak 
        (Bürgermeister) 
 
 
 
Anlagen: 
 
  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1334/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 05.11.2018 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 711-070 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 27.11.2018 öffentlich 

 

Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Zum 1. Januar 2018 erfolgte die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für 
die Gemeinde Appen. 
Die jetzige Gebührenkalkulation hat ergeben, dass für das Jahr 2019 die Gebüh-
rensätze für die Grundgebühren sowie für die Verbrauchsgebühr erhöht werden 
müssen. 
Besonders im Bereich der Ausgaben mussten die Ansätze 2019 für die Abschrei-
bung sowie der Abwassergebühren, die an den Abwasserzweckverband zu leisten 
sind, erhöht werden.  
Auch das Jahr 2018 wird insbesondere im Bereich der baulichen Unterhaltung sowie 
bei den Abwassergebühren in den Ausgaben deutlich über dem Haushaltsansatz 
abschließen. Insgesamt muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der Unter-
abschnitt „Schmutzwasserbeseitigung“ mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Die-
ser Fehlbetrag muss durch die Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage ge-
deckt werden. Der derzeitige Bestand der Gebührenausgleichsrücklage ist jedoch so 
niedrig, dass der voraussichtlich entstehende Fehlbetrag nicht vollständig gedeckt 
werden kann.  
 
Weiter hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 28. März 2018 beschlossen, 
die dezentrale Abwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen und Sammelgruben) ab 2019 
dem Abwasserzweckverband zu übertragen. Das bedeutet, dass die Gemeinde für 
diese Anlagen keine Satzungen und Gebührenbescheide mehr erlässt, sondern die-
se Aufgabe künftig durch den Abwasserzweckverband wahrgenommen wird. 
Somit kann der Absatz 3 des § 13 der Beitrags-und Gebührensatzung ersatzlos ge-
strichen werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für diese Gebührenkalkulation nicht von der 
bisherigen Berechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die  
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Grundgebühr sowie für die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau feststellbar 
sind. 
 
Entsprechend der Kalkulation für 2019 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von  
4,90 € monatlich je Wohneinheit bzw. 7,35 € monatliche je Grundstücksanschluss. 
Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2019 um 0,50 € monatlich je 
Wohneinheit bzw. 0,75 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber dem Jahr 
2018 erhöht werden muss. 
Weiter ergibt die Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten eine Zu-
satzgebühr in Höhe von 1,97 € je Kubikmeter Schmutzwasser erforderlich ist. 
Gegenüber dem Jahr 2018 muss die Zusatzgebühr damit um 0,37 € je Kubikmeter 
Schmutzwasser erhöht werden.  
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind aufgrund der Gebührenkalkulation für 
die Schmutzwassergebühren 2019 in den Haushaltsplan 2019 zur Haushaltsstelle 
70000 110000 eingestellt worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2019 zur Kenntnis und be-
schließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2019 wie folgt anzupassen: 
 

1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich  4,90 €, 
mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich 7,35 €. 

 
2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 1,97 €. 

 
Der Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu än-
dern. 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
Anlagen:  
Gebührenkalkulation 
Übersicht der Gebührensätze ab 2000 



 
 
 





TOP Ö  4TOP Ö  4





TOP Ö  4TOP Ö  4





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1335/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 05.11.2018 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 9/700-212 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 27.11.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 11.12.2018 öffentlich 

 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen 
hat ergeben, dass die Grundgebühr sowie die Zusatzgebühr zum 1. Januar 2019 er-
höht werden muss. 
 
Des Weiteren ist durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 28. März 2018 die 
dezentrale Abwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen und Sammelgruben) ab 2019 auf 
den Abwasserzweckverband übertragen worden. Die entsprechende Regelung findet 
sich in § 12 Absatz 3.  
Die für die genannten Anlagen in § 13 Absatz 3 festgesetzten Gebührensätze kön-
nen somit ersatzlos gestrichen werden. 
 
In § 7 wurde der Absatz 3 eingefügt, der sich auf die Ablösung von Beitragsansprü-
chen bezieht. Es wurde bei der letzten Ordnungsprüfung durch das Gemeindeprü-
fungsamt des Kreises Pinneberg bemängelt, dass keine gültige Ablösebestimmung 
in der Beitrags- und Gebührensatzung vorhanden ist. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu 
nehmen sowie den weiteren Änderungen in den §§ 13 und 7 der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zuzustimmen. 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die vorliegende 1. Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung zum 1. Januar 2019 zu beschließen. 
.  
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Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind im Haushaltsplanentwurf für 2019 bei 
der Haushaltsstelle 70000 110000 eingeplant worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende 1. Nach-
tragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschlie-
ßen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 1. Nachtragssatzung 
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